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Markt Cadolzburg 

 

 

Beschlussvorlage 
-KommR/3862/2024 

Sachgebiet 

Zentrale Dienste / Kommunalrecht 

Sachbearbeiter 

Herr Hertrich 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Marktgemeinderat 14.10.2024 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Erlass Sondernutzungssatzung und Sondernutzungsgebührensatzung, Beratung und 
Beschluss 
 
Anlagen: 

Entwurf Sondernutzungssatzung f. Sitzung 14.10.24 
Entwurf Sondernutzungsgebührensatzung f. Sitzung 14.10.24 

 
Sachverhalt: 
 
Erlass Sondernutzungssatzung und Sondernutzungsgebührensatzung, Beratung und 
Beschluss 
 
 
Bei der Vorschrift der Sondernutzungssatzung und Sondernutzungsgebührensatzung handelt es 
sich um Vorschriften zur Regelung und Gebührenerhebung für gemeindliche Straßen, Wege und 
Plätze nach dem BayStrWG, die in der Baulast des Marktes stehen. 
 
Der Bau- und Umweltausschuss sowie der Marktgemeinderat haben sich im Jahr 2023 bereits 
damit beschäftigt. Gemäß Geschäftsordnung obliegt die Zuständigkeit für den Erlass, die 
Änderung und die Aufhebung von Satzungen sowie die allgemeine Festsetzung von Gebühren und 
Entgelten dem Marktgemeinderat (§ 2 Nr. 8 und Nr. 17 GeschO) 
 
Die aktuelle Satzung zur Sondernutzung wurde zuletzt am 11.01.1983 erlassen und mit der 
Einführung des Euro zum 01.01.2002 auf die aktuelle Währung angepasst. 
 
Die aktuell gültige Sondernutzungssatzung entspricht jedoch nicht mehr dem aktuellen 
Rechtsstand und bildet die Gegebenheiten des Marktes nur bedingt ab. Zu erwähnen wären hier 
z.B. 
 
-die Kabelverlegung über längere Strecken durch Anbieter erneuerbarer Energien, 
-die Nachfrage nach Ladestationen für E-Mobilität, 
-Kostensteigerungen. 
 
Im Rahmen der Überprüfung der Satzung wurden auch die Gebühren auf die aktuell 
entsprechenden Gegebenheiten angepasst und klare Formulierungen für eine rechtssicheres 
Verwaltungshandeln getroffen. 
 
 
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat beschließt die Sondernutzungssatzung, als auch die 
Sondernutzungsgebührensatzung in ihrer jeweils vorgelegten Fassung. 
 
Die aktuelle Sondernutzungssatzung vom 11.01.1983 wird aufgehoben. 
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Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 nein   ja Gesamtkosten:       Euro 

Jährliche Folgelasten: 

 nein   ja € / Jahr:       Euro 

Veranschlagung im Haushalt: 

 nein   ja Produkt:        Konto:       

wenn nein, Deckungsvorschlag:       

Produkt:              
Konto:              

 
 


